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Anlage 1 (Rückseite) *)

Zu § 12 Abs. 8 KWahlO

Außer der Bundesrepublik Deutschland sind Mitgliedstaaten der Europäischen Union: Belgien, Dänemark,
Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nieder-
lande, Österreich, Polen, Portugal, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn,
Vereinigtes Königreich und Zypern.

1.    das sechzehnte Lebensjahr vollendet haben,

2.    seit mindestens drei Monaten ununterbrochen in der Gemeinde, bei Kreiswahlen im Kreis, eine Wohnung, bei
mehreren Wohnungen die Hauptwohnung innehaben,

3.    in der Bundesrepublik Deutschland nicht vom Wahlrecht ausgeschlossen sind.


